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Kommission lehnt Volksinitiative zur Grundversorgung ab 
 

Die Kommission Gesundheit, Arbeit und soziale Sicherheit (GASK) des Luzerner Kantonsrates 

hat die Volksinitiative «Für eine flächendeckende und garantierte Grundversorgung im 

Kanton Luzern» abgelehnt. Aus Sicht der Kommission ist das Anliegen der Initiative 

nachvollziehbar, aber mit der vom Kantonsrat am 6. Mai 2024 verabschiedeten Änderung 

des Spitalgesetzes bereits erfüllt. Zudem hat die Initiative aus Sicht der Kommission 

gewichtige Nachteile. 

 

Im März 2024 reichte ein Initiativkomitee die Volksinitiative «Für eine flächendeckende und 

garantierte Grundversorgung im Kanton Luzern» ein. Gemäss der Initiative soll an allen Standorten 

des Luzerner Kantonsspitals (LUKS) eine ausreichende, allen zugängliche ambulante und stationäre 

medizinische Grund- und Notfallversorgung angeboten werden. Das Angebot soll mindestens die 

Fachbereiche Innere Medizin, Allgemeine Chirurgie, Gynäkologie/Geburtshilfe und Anästhesie 

sowie eine Intensivpflegestation und eine interdisziplinäre Notfallstation mit 24-Stunden-

Bereitschaft umfassen. 

 

Die Gesundheitskommission teilt das Anliegen der Initiative. Dieses ist aber aus Sicht der 

Kommission bereits erfüllt, denn der Kantonsrat hat am 6. Mai 2024 eine entsprechende Änderung 

des Spitalgesetztes verabschiedet. Gegenüber dieser Gesetzesänderung hat die Initiative 

gewichtige Nachteile. Einerseits ist die Initiative zu wenig flexibel und würde die notwendige 

Weiterentwicklung des Gesundheitssystems erschweren. Auch sieht die Initiative keine 

Ausnahmeregelungen dafür vor, wenn das Leistungsangebot eines Spitalstandortes aufgrund von 

Personalmangel nicht in vollem Umfang aufrechterhalten oder wenn aufgrund veränderter 

Vorgaben des Krankenversicherungsrechts ein Spitalstandort nicht mehr auf der Spitalliste des 

Kantons Luzern geführt werden kann. Zudem fordert die Initiative eine für den Spitalstandort 

Wolhusen nicht zertifizierbare Intensivstation Level 2, wodurch das Risiko ungedeckter Mehrkosten 

entsteht. 

 

Die GASK beurteilt die Volksinitiative als gültig, lehnt sie aus den genannten Gründen aber mit 

grosser Mehrheit ab. Eine Minderheit der Kommission stimmte hingegen für die Annahme der 

Initiative, weil die bereits beschlossene Gesetzesänderung aus Sicht der Minderheit zu wenig weit 

geht. 

 

Die Beratung der Botschaft B 35 im Kantonsrat ist für die Oktober-Session 2024 vorgesehen. Wenn 

auch der Kantonsrat die Initiative für gültig erklärt, kommt sie zusammen mit der bereits 

beschlossenen Änderung des Spitalgesetzes zur Doppelabstimmung. 
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Anhang 

Botschaft B 35 

 

Kontakt 

Pia Engler 

Präsidentin GASK 

079 750 84 44 

pia.engler@lu.ch 

https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=bd6caf953e6d48ee8db60cd4f47eae53&back=1&geschaeftsnr=b%2035&art=-0-1-2-3&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&wart=1&gart=1&status=-0-1
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Kommission lehnt Volksinitiative zur Grundversorgung ab

Titel: Was ist neu? Was ist wichtig? Maximal 100 Zeichen



Die Kommission Gesundheit, Arbeit und soziale Sicherheit (GASK) des Luzerner Kantonsrates hat die Volksinitiative «Für eine flächendeckende und garantierte Grundversorgung im Kanton Luzern» abgelehnt. Aus Sicht der Kommission ist das Anliegen der Initiative nachvollziehbar, aber mit der vom Kantonsrat am 6. Mai 2024 verabschiedeten Änderung des Spitalgesetzes bereits erfüllt. Zudem hat die Initiative aus Sicht der Kommission gewichtige Nachteile.

Lead: Was ist neu? Was ist wichtig? W-Fragen beantworten: Wer? Wann? Was? Wo? (Warum?)  Maximal 3 wichtige Gedanken. Maximal 5 kurze Hauptsätze. Der Lead muss Facebook-tauglich sein, also eine abgeschlossene Sinneinheit darstellen.



Im März 2024 reichte ein Initiativkomitee die Volksinitiative «Für eine flächendeckende und garantierte Grundversorgung im Kanton Luzern» ein. Gemäss der Initiative soll an allen Standorten des Luzerner Kantonsspitals (LUKS) eine ausreichende, allen zugängliche ambulante und stationäre medizinische Grund- und Notfallversorgung angeboten werden. Das Angebot soll mindestens die Fachbereiche Innere Medizin, Allgemeine Chirurgie, Gynäkologie/Geburtshilfe und Anästhesie sowie eine Intensivpflegestation und eine interdisziplinäre Notfallstation mit 24-Stunden-Bereitschaft umfassen.



Die Gesundheitskommission teilt das Anliegen der Initiative. Dieses ist aber aus Sicht der Kommission bereits erfüllt, denn der Kantonsrat hat am 6. Mai 2024 eine entsprechende Änderung des Spitalgesetztes verabschiedet. Gegenüber dieser Gesetzesänderung hat die Initiative gewichtige Nachteile. Einerseits ist die Initiative zu wenig flexibel und würde die notwendige Weiterentwicklung des Gesundheitssystems erschweren. Auch sieht die Initiative keine Ausnahmeregelungen dafür vor, wenn das Leistungsangebot eines Spitalstandortes aufgrund von Personalmangel nicht in vollem Umfang aufrechterhalten oder wenn aufgrund veränderter Vorgaben des Krankenversicherungsrechts ein Spitalstandort nicht mehr auf der Spitalliste des Kantons Luzern geführt werden kann. Zudem fordert die Initiative eine für den Spitalstandort Wolhusen nicht zertifizierbare Intensivstation Level 2, wodurch das Risiko ungedeckter Mehrkosten entsteht.



[bookmark: _GoBack]Die GASK beurteilt die Volksinitiative als gültig, lehnt sie aus den genannten Gründen aber mit grosser Mehrheit ab. Eine Minderheit der Kommission stimmte hingegen für die Annahme der Initiative, weil die bereits beschlossene Gesetzesänderung aus Sicht der Minderheit zu wenig weit geht.



Die Beratung der Botschaft B 35 im Kantonsrat ist für die Oktober-Session 2024 vorgesehen. Wenn auch der Kantonsrat die Initiative für gültig erklärt, kommt sie zusammen mit der bereits beschlossenen Änderung des Spitalgesetzes zur Doppelabstimmung.

Text: Wichtiges zuerst. Kurze, einfache Sätze. Alltagssprache, kein Fachjargon. Sprachbilder. Aktiv statt Passiv. Verben statt Substantive. Abschnitte mit Zwischentiteln erleichtern die Übersicht. Zuerst die Fakten, dann die Wertungen (Zitate). Im Idealfall ist der Text von hinten her kürzbar, ohne dass die Verständlichkeit leidet.







Anhang

Botschaft B 35

Bilder immer mit Legende



Kontakt

Pia Engler

Präsidentin GASK

079 750 84 44
pia.engler@lu.ch

Hauptaussage der Mitteilung

Max. 220 Zeichen (inkl. Leerzeichen). Eine Hauptaussage (1 Satz)

 Zielgruppe:Bewohnerinnen und Bewohner des Kantons Luzern, einfache Sprache, Thema muss «Community-tauglich» sein (Als Geschichte aufbereitet, niederschwellig und den Kanton Luzern als Einheit repräsentierend). Von Vorteil mit BIld
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